
Andere Kantenbearbeitungen auf Anfrage

Der Durchmesser einer Bohrung oder einer Öffnung muss größer/gleich der Glasstärke (S) sein.

Wegen einer erforderlichen Ummantelung einer Schraube ist der Bohrungsdurchmesser mindestens 
4 mm 

Gläser, die thermisch vorgespannt werden sollen, müssen eine Kantenbearbeitung vor dem Vorspannen 
erhalten. Aus produktionstechnischen Gründen ist mindestens eine gesäumte Kante erforderlich.

techn. Hinweise


